
;, "\ 
Privatisierter Strafvollzug - Antwort an Grossrat Rüttimann, Jonen 

Skepsis gegenüber privatisiertem Strafvollzug 
bba. Der Betrieb einer Straf
anstalt auf privater Basis ist 
aufgrund des geltenden 
Rechts unmöglich. Der Bau 
hingegen ist von Rechts we
gen erlaubt. Dennoch äussert 
sich die Regierung in der Be
antwortung einer Interpellati 
on von Grossrat Albert Rütti 
mann überwiegend skeptisch. 

Bislang hat der Kanton die Möglich
keit, Gefangene in privat geführte An
stalten ei nzuweisen. Dabei handelt es 
sich um Heil- und Pflegeansta lten, Er
ziehungsheime sowie Heime fürs Un
terbringen bedingt Entlassener oder 
von Entlassungsanwärtern (Halbfrei
heit). Im Rahmen der gegenwärtig sich 
in Arbeit befindenden Teilrevision des 
Strafgesetzbuches wird vorgeschlagen, 
Strafen in Form von Halbgefangen
schaft (bis sechs Monate Dauer) auch 
in privaten Anstalten voll ziehen zu 
können. Der Regierungsrat hat in sei
nef Vernehmlassung zur Revision wei
tergehende Privatisierungsmöglichkei
ten angeregt. Bis allerdings eine ge
setzliche Grundlage vorhanden ist , der 
den privaten Strafvollzug ermöglicht, 
dürfte es noch Jahre dauern . 
Anders verhält es sich beim Bau einer 
Vollzugsanstalt. Die Einrichtung wür
de dem Staat verkauft oder vermietet. 

Und dies wi ll die Aargauer Regierung 
bei der nächsten Gelegenheit, sobald 
em neues Untersuchungsgefangnis 
oder eine neue Strafanstalt gebaut wer
den müssten, gründlich prüfen. Nur, im 
Moment ist dies nicht der Fall . Und ob 
ein Ersatzbau für die Lenzburger Straf
anstalt erstellt werden soll oder ein zen
trales Untersuchungsgefangnis, hängt 
vom Ergebnis der Studie «Gefangnis
konzept) ab, die beim Departement des 
Innern noch in der derzeitigen Legisla
tur erarbeitet werden soll. Immerhin 
wi 11 sich das besagte Departement bei 
gemeinsamen Bauprojekten im Bereich 
des Nordwest- und Innerschweizer 
Konkordats rur die Überprüfung von 
Privatisierungsmöglichkeiten einset
zen. Doch grundsätzlich sind im Be
reich dieses Konkordats genügend Ge
fangnisp lätze vorhanden ; erst recht, 
wenn die neue Strafanstalt in Regens
dorf bezugsbereit ist (Bereich Ost
schweizer Konkordat). 
Seit rund einem Jahrzehnt werden in 
den USA Haftanstalten aufprivater Ba
sis geruhrt. Verlässliche empirische 
Untersuchungen liegen frei lich noch 
nicht vor. Led iglich einzelne Publika
tionen berichten von tieferen Betriebs
kosten bei Privatgefangnissen zwi
schen 5 bis 15 Prozent. Doch dies ist 
zum einen auf tiefere Sozialleistungen 
beim Personal , zum anderen auf den 
Einsatz von Technologie und Elektro
nik mit entsprechender Persona lein
sparung zurückzuftihren . Re levant sind 

die Zahlen jedoch nicht. Denn in den 
Verein igten Staaten sind von den etwas 
über eine Million Strafgefangenen 
blass drei Prozent in Privatanstalten 
untergebracht. Kommt binzu, dass die 
Art der Inhaftierten nicht bekannt ist, 
will heissen, die Kosten ruf eine Erst
maligenanstalt sind weit geringer als 
für eine Einrichtung, in der Schwerkri
minell e untergebracht werden müssen. 
Schliesslich geht die Aargauer Regie
rung auch auf das Projekt der Correctas 
Schweiz AG ein, das unlängst rur Auf
merksamkeit in den Medien gesorgt 
hatte (ehemaliger Thorberg-Direktor 
dabei). Das vorgeschlagene Modell 
weist 340 000 Franken an Kosten für ei
nen Zell enplatz aus; die Kosten für ei
nen staatlichen Zellenplatz lägen dem
gegenüber bei 510 000 Franken (so die 
Correctas). Der Regierungsrat verweist 
hierbei auf das Bezirksgefangnis Kulm, 
wo ein Zellenplatz auf 197 400 Franken 
zu stehen kam ... Als Untersuchungsge
fangnis komme das von der privaten 
Firma angebotene Modell weder von 
der Konzeption noch von den bestehen
den Bedürfnissen im Kanton her in Fra
ge. Das auf 200 Plätze und rur acht 
Gruppen zu je 20 Gefangenen ausge
legte Modell (plus zwei Spezialabtei
lungen fü r psychisch AufTällige und 
Drogenabhängige) dürfte näher geprüft 
werden, wenn aus der erwähnten Ge
fangniskonzept-Studie resultiert, für 
die Strafanstalt Lenzburg einen Neu
bau zu crsteIlen. 


